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Satzung der Stadt Forst (Lausitz) über die förmliche Festlegung 

Beschlüsse

Andere Bekanntmachungen

„Städtische Abwasserbeseitigung Forst (Lausitz)“ für 

Nichtamtlicher Teil
Aus dem Rathaus
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Amtlicher Teil

Satzungen

Erhaltungssatzung „Westliche Innenstadt“ der 
Stadt Forst (Lausitz)

Räumlicher Geltungsbereich

teils das ehemalige Sanierungsgebiet „Westliche Innenstadt“ der 

•

•

Sachlicher Geltungsbereich

dürftig sind.

Erhaltungsgründe

die bauliche Anlage allein oder im Zusammenhang mit anderen 



durch die beabsichtigte bauliche Anlage beeinträchtigt wird.

Zuständigkeit

Inkrafttreten

chung im Amtsblatt der Stadt Forst (Lausitz) in Kraft.

Simone Taubenek

Bürgermeisterin

 

mit für die „Erhaltungssatzung „Westliche Innenstadt“ der Stadt 

• 
• 
• Nutzungsänderung einer baulichen Anlage
• Errichtung einer baulichen Anlage

 

Simone Taubenek

Bürgermeisterin





•

•

 

Simone Taubenek

Bürgermeisterin

Satzung der Stadt Forst (Lausitz) über die 
Aufhebung der Satzung der Stadt Forst (L.)  
über die förmliche Festlegung des  
Sanierungsgebietes „Westliche Innenstadt“  

 
(Aufhebungssatzung Sanierungsgebiet  
„Westliche Innenstadt“)

 

Aufhebung der Sanierungssatzung

 

aufgehoben.

Geltungsbereich

Inkrafttreten

Simone Taubenek

Bürgermeisterin

für die „Satzung über die Aufhebung der Satzung der Stadt Forst 
(Lausitz) über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 

hebungssatzung Sanierungsgebiet „Westliche Innenstadt“)“ die 



 
Wirtschaftsausschusses der Stadt Forst (Lausitz) 

kanälen im Stadtgebiet Forst (Lausitz)“

durchgeführt wurde.

Stadt Forst (Lausitz)
 

Beschluss über die Aufhebung der Satzung der Stadt Forst (Lau
sitz) über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes 

bungssatzung Sanierungsgebiet „Westliche Innenstadt“)

Stadt Forst (Lausitz) über die Aufhebung der Satzung der Stadt 
Forst (Lausitz) über die förmliche Festlegung des Sanierungsge

(Aufhebungssatzung Sanierungsgebiet „Westliche Innenstadt“).

Beschluss über den Erlass der Erhaltungssatzung „Westliche In
nenstadt“ der Stadt Forst (Lausitz)

schließt die Erhaltungssatzung „Westliche Innenstadt“ gemäß  

hier: Antrag auf Berufungszulassung

Anlage 1: Geltungsbereich Aufhebungssatzung Sanierungsgebiet „Westliche Innenstadt“ 

Beschlüsse der Sondersitzung der  
Stadtverordnetenversammlung der Stadt  


